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Eine Dienstleistung der Gesundheitsdirektion 

 
 
 
Tätowier(Tattoo)- und Permanent-Make-up Farben 
 
 
Am 13. Juli 2009 hat das Bundesamt für Gesundheit (BAG) die Resultate einer nationalen 
Kampagne über die Konformität von Tätowier(Tattoo)- und Permanent-Make-up-(PMU)-Farben 
veröffentlicht, bei der auch Proben aus dem Kanton Zürich analysiert wurden. Die Tatsache, dass 
die Mehrzahl der Produkte beanstandet werden musste, zeigt auf, dass in diesem Gebiet eine 
Sensibilisierung im Bezug auf Produktesicherheit noch stattfinden muss. Als Kunde steht Ihnen 
ein Merkblatt des BAG zur Verfügung, in dem die wichtigsten Punkte, die Sie beim Tätowieren 
beachten sollten, beschrieben sind. Die Resultate der nationalen Kampagne, das Merkblatt und 
weitere nützliche Informationen zum Thema finden sie auf der Internetseite des Bundes. 
Falls Sie Studiobetreiber sind kann Ihnen zudem eine Leitlinie des Kantonalen Laboratoriums 
Basel Stadt wichtige Hinweise zur Beurteilung von Tattoo- und PMU-Farben liefern. Eine solche 
Beurteilung ist Bestandteil einer funktionierenden Selbstkontrolle und gesetzliche Pflicht. 
 
 

http://www.bag.admin.ch/themen/lebensmittel/04861/04987/index.html?lang=de
http://www.kantonslabor-bs.ch/files/infos/Leitlinie_Taetowiertinten_PMU_BS.pdf
http://www.kantonslabor-bs.ch/files/infos/Leitlinie_Taetowiertinten_PMU_BS.pdf

